
Wie ermittelt sich das monatliche Familien-Nettoeinkommen?

Damit ihr euch selber in den für euch gültigen Beitrag einstufen könnt, müsst
ihr euer monatliches Familien-Nettoeinkommen ermitteln. Dabei kann für die
persönliche Einkommensberechnung folgendes Schema benutzt werden:

1. Jahresnettoeinkommen (laut Eintrag +_______________Euro
auf der Lohnsteuerkarte des vergangenen Jahres)

2. Jahresnettoeinkommen(laut Eintrag +_______________Euro
auf der Lohnsteuerkarte des vergangenen Jahres)

3. Renten/Bafög/BAB/Überbrückungsgeld +_______________Euro

4. Kindergeld +_______________Euro

5. Unterhalt +_______________Euro

6. Wohngeld/ Lastenzuschuss +_______________Euro

7. Einkommenssteuererstattung +_______________Euro

8. Eigenheimzulage +_______________Euro

9. andere Einkommen (z.B. Mieteinnahmen, +_______________Euro
Kapitaleinkünfte, etc.)

Gesamt-Jahreseinkommen =_______________Euro

abzüglich:

Versicherungsbeiträge (Hausrat-, Haftpflicht-) -_______________Euro

Aufwendung für Arbeitsmittel (pauschal 62,40 Euro)-_______________Euro

Beiträge zu Berufsverbänden -_______________Euro

Freibetrag für Kinder (pro Kind 123 Euro, -_______________Euro
max. für zwei Kinder)

=_______________Euro

Summe geteilt durch 12 Monate =
monatliches Familien-Nettoeinkommen =_______________Euro

Auf der Grundlage des mit Hilfe des obigen Schemas ermittelten Familien-
Nettoeinkommens nehmt ihr die Einkommensselbsteinschätzung auf den
"Erklärungen zur Festsetzung des Elternbeitrages" vor.

Wichtig: Die Berechnung des Familien-Nettoeinkommens ist für eure Unterlagen
bestimmt und ist daher nicht mit abzugeben.



Einkommensberechnung bei Selbstständigen:

Bei Selbstständigen, Freiberuflern etc. muss das Nettoeinkommen anhand
des Einkommenssteuerbescheid des vorletzten Kalenderjahres, bzw. wenn
dieser nicht  vorliegt, anhand einer vorläfigen Gewinn- und Verlustrechnung
ermittelt werden.

In diesen Fällen wendet bitte das folgende Berechnungsschema an:

Gesamtbetrag der Einkünfte  _______________Euro
(ersichtlich auf dem Einkommenssteuerbescheid)

abzüglich:

25 % des o.g. Betrages für -_______________Euro
Alters- und Krankenvorsorge

tatsächlich gezahlter Einkommensssteuer -_______________Euro

=Jahresnettoeinkommen =_______________Euro

Der so ermittelte Betrag ist als Jahresnettoeinkommen in das Berechnungs-
schema der vorherigen Seite einzutragen.


